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Anwesende Abgeordnete

Heinz Maurus (CDU) Vorsitzender

Dr. Jürgen Hinz (SPD) in Vertretung von Dr. Gabriele Kötschau
- zeitweise -

Birgit Küstner (SPD) in Vertretung von Dr. Gabriele Kötschau
- zeitweise -

Helmut Plüschau (SPD)

Gerhard Poppendiecker (SPD) in Vertretung von Peter Zahn

Klaus-Peter Puls (SPD)

Bernd Saxe (SPD)

Dr. Eberhard Dall’Asta (CDU) in Vertretung von Thorsten Geißler

Klaus Schlie (CDU)

Monika Schwalm (CDU)

Matthias Böttcher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wolfgang Kubicki (F.D.P.)

Weitere Abgeordnete

Ursula Kähler (SPD)

Brita Schmitz-Hübsch (CDU)

Anke Spoorendonk (SSW)

Weitere Anwesende

Staatssekretär Jöhnk Justizministerium

Frau Hänisch Staatskanzlei

Frau Tschanter Landtagsverwaltung
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Tagesordnung: Seite

1. Unterrichtung des Innen- und Rechtsausschusses über eine Mitteilung des
Justizministers 19. August 1999

4

2. Unterrichtung des Innen- und Rechtsausschusses über eine Personalsache 5

3. Unterrichtung des Innen- und Rechtsausschusses nach Artikel 13 des
Grundgesetzes

6

4. Eingabe 1548-14-c
Berücksichtigung der tatsächlichen Einwohnerzahlen im kommunalen Fi-
nanzausgleich

Schreiben des Eingabenausschusses vom 25. Juli 1999
Umdruck 14/3553

7
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Diese Sitzung wurde vom Ausschuß gem. § 17 Abs. 2 GeschO für nichtöffentlich erklärt.

Die Einsichtnahme in diese Niederschrift ist gem. § 5 Abs. 2 der Richtlinien für die Arbeit und
die Benutzung der Informations- und Dokumentationseinrichtungen (I+D-Einrichtungen) im
Wissenschaftlichen Dienst des Schleswig-Holsteinischen Landtages nur den Abgeordneten, den
Mitarbeitern der Fraktionen, Bediensteten der Landtagsverwaltung, von Mitgliedern der Lan-
desregierung und deren Beauftragten und Mitgliedern des Landesrechnungshofes gestattet.

Anderen Personen kann bei Nachweis eines besonderen Interesses und nach Abschluß der par-
lamentarischen Beratungen Einsicht gewährt werden. In Zweifelsfällen entscheidet der Land-
tagspräsident.

Ansprechpartner ist in diesen Fällen der I+D-Dienst:

Herr Hater Tel. 1107
Herr Fenske Tel. 1106
Frau Allers Tel. 1108
Frau Winschel Tel. 1105
Frau Engsbro Tel. 1109


